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Bildnerei.
Entwurf von Architekt Kurt Arnheim in OJiva.

(Hierzu eine Bildbeilage.)
er Grundriss dieses Gebäudes bildet einen Winkel und
zwar steht der Wohnbau vor dem Wirtschaftscrebäude
vor. Das Halts ist in einem Abstand von 5::> m von

der Strasse gebaut. Das Grundstück ist mit einer lebenden
l'lecke umgeben gedacht.

An dem überbauten SitzplatL vorbei kommt man zur
Die!e, die den Zugang zu allen Wohnräumen vermittelt. Vv'ohn
und Schlafstube, welche von einem Ofen geheizt 'Nerden,
liegen nach der Strasse. Die Wohnstube hat zur besseren
Überwachung des Hofes noch zwei fenster nach dbm riofraum.
An die Schlafstube stösst cinc kleine Kammer} dann folgt die
Küche mit Speisekammer und eine grösscrc K:ammer. Der
I,eller enthält Vorratsraum, Kartoffel- und Rübenkeller.

Über den \;Vohnräumen liegen die Räucherkammer, Raum
fÜr Getreideschüttung, Kammern für BrennmateriaJ usw. und
der Trockenboden.

Von der Diele aus gelangt ma,n über einen Gang, der
Zugänge zu Küche und Kammer enthält, nach dem Stall
worin gleich rcchts der Abort - an der Dungergrube gelegen -:
Raum für vicr Kühe, zwei Pferde und zwei Schwcinebuchtcn
angeordnet sind.

Durch eine Bodenluke, zu der eine Leiter führt, wird das
Heu heruntergeworfen.

Der Düngergang führt zur Dilngergrube, ebenso der Gang
I11 SchweinestalJ) so dass eine Reinigung der StäBe bequem
erfolgen kann. Ausgänge nach der Hof- und nach der Feld
seite ermöglichen ein bequemes Verlassen der Ställe.

Vom Stall kommt man zur Tenne, an die sich der Banscn
raum anschliesst, Huhnerstall und Geräteschuppen sind nur
von aussen zugängig. Heu und Stroh finden ihren Platz Über

dem StaJl und im ßansenraum, Eine seitliche Erweiterung des
Bansenraumes 'würde ohne grosse Kosten zu be\verkstc!lidcn sein

Wohn  und StalJgebäude erhalten gleiche Breite, ""so das
die Firsten in gleicher Höhe liegen, und die Dächer gleicheNeigung haben.

Durch diese Grundrissanordnung ist eine gutc Über icht
über die vVirtschaftsräume geschaffen, ohne dass diesciben in
allzu grossef Nähe von den Wolliifäul11en liegen. Die KÜche
dagegen ist schnell vom Stall erreichbar.

Das Gebäude ist geputzt und \Vciss gestrichen gedacht.
Das Holz - Eichenholz - des teihvcisc übcrgekraoten Giehels
Türen und fensterladen erhalten blaugrünen Ar stric1  die fe st ;
solchen von weisseI' Farbe. Die HoJ7.verk1eidung des Scheunen
giebels wird braun grau gestrichen. Das Dach bekommt rote
Pfannendcckung.

Kostenbr['cchnung:
Grundf]äche des Gebäudes

(15,8'1 9,5) 8,3 . 209,994,0.0,4 1,602,2.2,]
216,21 . 3,3   713,49 obm

Keller
8,5 . 2,7 = 22,95 . 2,2

Häucherkammer
(4,2. 3,0)   12,60.2,8. 0,2   .

50,49

7,06
77 1,04 cbm

771,04 . 9,0 = 6939,36 M.
Die Baukosten betragen somit rund 7000 M.

Kurt Arnheim.

Feueriimere BauRonitrl.lktiomm,
Vortrag des 1\re.isbaumeisters und l\reis Feuerlöschjnspektors O. St end er in Tarnowitz, gehalten bei dem feuerwehr fachkurst1s

in Tarnowitz am 11. Mai 1907.

(Fortsetzung und Sch]uss zu Nr. 70.)

ei den Löschungsarbeiten einesBodcnbrandes ist auch VO!'
allem das Augenmerk des Schlauchführers darauf zu rich
ten) dass aUe tragenden T:eiJe geschützt werden, um einen

Dacheinsturz zu verhindern, auch bei zu spät gemeldeten und
daher schon vorgeschrittenen Bränden darf sich der Rohrführer
nicht durch grosse flammenentwicl<elung an anderen Stellen
davon abhalten lassen. Absolut feuersicher kann man nur
einen Dachstuhl nennen, wenn sämtliche freiliegendcn Eisenteile
ummantelt sind, die Dachfläche mit Dachsteinen auf Manier
latten oder aber in Ziegeln, Zemcntbeton oder Manier gewölbt
ist. Ein solches Dach ist für das feuer unangreifbar.

Seit einiger Zeit hat man auch Versuche unternommen) Holz
feuersicher zu gestalten, indem man es mit einem 40 bis 50 mm
starken Drahtziegelputz bekleidet. Holz mit dieser Bekleidung
hat, wie die Probeversuche ergeben haben sollen, eine ganz
bet,.äehtliche Widerstandskraft gegen mechanische Angriffe er
geben! nachdem es einer längeren heftigen feucreinwirkung
Ulsgesetzt war. Auch durch Imprägnieren desselben saH man,

sofern die Il11prägnicrungsmassc den Ho!zkörper \To!!sUindig
durchdrungen hat, auch Erfolge erzielt haben. Die beste
Imprägnierungsart soll dic von Gautsch erfundene l'l-lethode und
ein engJisches Patent sein. Da:; mit diesen J\lassen getdinkte
Holz soll vollständig fJal11l11CnsicJlcr werden und im keine
Einbusse an seiner Struktur erleiden. Ob sich diese Methoden
In der Praxis bewährt haben, insbesondere ob die vVirkung
der Holzimpr;:lgnierung dauernd sein wird, darÜber liegen, \-\feH
diese Erfindungen noch zu jung sind, wirKIicllc crfalmmgen
noch nicht vor. So1lten die Erfahrungen gÜnstig werden) so
wird man zukÜnftig ein GebiiLlde mit den jetzt Üblichen ßat1
materialien vollstiindig feuersicher hcrsteJien können, indem
man nicht aJlein das Dachgesperrc, sondern al1ch Fussbödcn,
Balken, Treppen, Türen und fenster, Überhaupt al1e aus Holz.
bestehenden Teile imprägniert.

Die in den neueren Konstruktionen herQes.teHten Aussen
und Innen\vände eines Gebiiudes sind entwed r eisel1fach\verl\s
wände oder solche aus einem starken tisengerippe, das mit
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Stein, Ziegeln oder Beton umkleidet ist. Bei allen ist das
Eisen der tragende Teil, während die Ausmauerung und Um
kleidung meistens als FüJlmittel und Feuerschutz anzusehen
ist. Eisenfachwerkswände werden in der Regel zu einstöckigen
Gebäuden verwandt, und man kann sie hier wohl als feuer
sicher ansehen. \\.Tcrden sie fÜr mehrstöckige Gebäude ge
nOn1mcn, so sind sie auch, fa]]s die Dccl{en feucrsicher sind
als feuersicher anzusehen, da der ßrandherd in diesem falle
auf eine Etage beschränkt bleibt und Deckeneinstürze nicht zu
befürchten sind. Sind die Decken nicht absolut feuersicher,
so können auch sie durch Deckeneinstürze mit in die Tiefe
gerissen wcrden, nachdem sie VOI her durchglüht sind. Die
Eisengerippbauten mit Ummanteh.ing können dagegen wohl in
jedem Falle als feuersicher angesehen \Vcrde'l, vorausgesetzt,
dass sie konstruldiv richtig ausgeführt sind, dass 11cisst, d!e
Ummantelung innig mit der Eisen konstruktion verbunden ist.
\Verden etwa aus Sparsamkeits rücksichten Hohlräume zwischen
Eisen und Mantel gelassen, so kann ein solcher a!s Schorn
stein wirken, die tragende Eisenlwnstruktion wird schmelzen
und das ganze Gebäude geht in Trümt11cr, wic es der grosse
Brand in Chicago unlängst bewiesen hat. '

Die Treppen eines aus feuersicheren Baukonstruktionen er
bauten Gebäudes müssen natürlich auch feuersicher angelegt wer
den um Innenbrände nach Möglichkeit auf dieEtage zu beschränken.
Als soiche kommen in Betracht die allS den verschiedenen Natur
steinen hergestellten, also von Granit, Marmor, Sandstein usw., die
aus Ziegeln gewölbten, die ohne und mit Eiscncinlage herge
stellten Treppen, sowie ferner die eiserncn ummantclten und mit
feuerfesten Trittstufen versehenen. Bei Natursteinstufen muss
man Vorsicht beim Spritzen üben und es vermeiden, eine
glC,hend heiss gewordene Treppe mit kaltem Wasser zu über
schiittcn; da sie in ihren Adergängen springen, herunterstürzen
und durch eventL Durchschlagen der Decken den Feuerhcrd
vergrössern können. Eine einfache schmiedeeiserne Treppe mit
Jeuerfesten Stufen ausgestattet kann nicht als absolut feuer
sicher angesehen werden. Solchen Treppen sollen wegen
grössercr feuersicherheit sogar Eichenholztreppen mit unterem
Verputz oder Untermauerung der Vorzug zu geben sein.

Ja es wird sogar von einigen Seiten behauptet, dass aus
Ahornholz gefertigte Treppen sich geradezu als feuersicher be
währt haben sollen. So sollen die mit Vitriol getränkten
eichenen Treppen beim Brande der Tuil1cricn zu Paris im
Jahre 18'71 voHständig unverbrannt geblieben sein. Einem aus
vollständig feuersicherer BaukonstrulÜion erbautem Hause gibt
man natürlich auch für den inneren Ausbau ebensolche Fuss
boden, Türen und fenster. Als FU5sboden kommen hierbei
in Betracht, der alibekannte Lehmanestrich, alie Fliesenbeläge
aus Stein, Ziegeln, Kunststein und gebrannten Tonplatten, Eichener
S1abfussboden ill Asphalt, die Terrazzo- und Mosaildussböden
und der Gipsanstrich. Absolut feuersichere Türen und Fenster
verwendet man ihrer Kostspieligkeit wegen nur zum Tresor
bau. Im gewöhnlichen feuersicheren Gebäude finden solche
aus Eisen oder anderem Meta1J Anwendung, die aber nicht als
absolut feuersicher angesehen werden können.

Hiermit dürften so ziemiich alie absolut feuersichcren Kon
struktionen erschöpft sein, so dass wir uns nunmehr den be
dingt feuersicheren zuwenden können, die im gewöhnlichen
liaushau mehr oder weniger Anwendung finden und bei uns
in Oberschlesien in Stadt und Land in neuerer Zeit teilweise
Aufnahme gefunden haben. Das sind die freien Eisenkon
struktionen, das Eichenholz und die später näher bezeichneten
Dacheindeckungen. In dem gewöhniichem Hausbau, ich habe
da speziell unsere I\reisverhältnisse im Auge, können diese der
geringeren Ausdehnung der Gebäude und dei' dadurch be
dfngten geringeren Aufnahmefähigkeit wegen von brennbaren
Stoffen aller Art, wenn nicht ganz besondere Verhältnisse da.
bei mitspielen, meistenteils als feuersichei' anedmnnt werden.
Der typische Bau bei uns ist fast durchweg massive Aussen,
und Innenwände, zwischen I-Trägern gewölbte Ziegelkappen
für die Keiier, Dielenfussböden, von unten verputzte Balken
deckcn, Dachgespärre aus Holz mit Pappe oder Flachwerkeln
deckung und schmiedeeiserne Treppen mit Trittstufen von Holz.
Die massiven Wände und die Gewölbe sind, wie wir bereits
gesehen haben, ais feuersicher anerkannt. Die geputzten
Balkendecken und das Dachgespärrc sind es nicht. Das Papp
dach gUt nach unseren bau polizeilichen Vorschriften als feuer,
sicher gegen Flug/euer, es muss aber in diesem Faiie eine

tadelJos ordmmgsmässige UnterhaJtung zur Voraussetzung haben.
Bei Erhitzung durch ein nahes Feuer wird nach meinen Er
fahrungen seine Standhaftigkeit sehr herabgemindert. Das
Flachwerkdach, sowie das   Schiefer , Holzzement , Glas  und
Asphaltdach können gegen Flugfeuer gieichfalls ais fcuersicher
betrachtet werden. Das Pappdach hat noch den Übelstand,
dass bei starkem'Winde Fladen mit brennenden Holzteilen in die
Luft gehen I und so einen neuen Brandherd schaffen können,
und das Schieferdach springt bei grosseI' liitze. Ich möchte
bei dieser Ge!egenheit noch bemerken, dass bei Dachstuhl
bränden ein besonderes Augenmerk noch im verschärften Masse
wie bei Eisenkonstruktionen darauf zu richten ist, dass die
tragenden Tcile geschützt werden, um einer unnötigen Ver
grösscrung des ßrandes vorzubeugen. Bei Biech  und Holz
zementdächern, die bei uns ja auch hin und wieder vorkommen,
hat man beobachtet, dass besonders bei grösseren, an einer
ganz entfernten Stelle des Daches, an der bisher nichts zu be
merken war, ein neuer Feuerherd entstand. Es bildet sich
nämlich bei grösseren. noch unversehrten Dachflächen auf dem
darunter befindlichen Bodenteil ein mehr oder weniger voll
ständiger Luftabschluss_ Diesen soll man nicht zum Ersticken
des Feuers benutzen, wenigstens nicht bei Dachstühlen aus
reinem Holz. Durch das absichtliche oder unabsichtliche Er
hitzen soicher Holzteile unter Luftabsehiuss bildet sich die so
genannte trockene Destillation, das sind Ausscheidungen gas
artiger und flüssiger Stoffe des erwähnten Holzes. Die ersteren
ziehen unter dem Dache hin, entzünden sich p]ötziich infolge ihrer
Mischung mit Luft in Gestalt einer Stichflamme und setzen
das vorgewärmte Holz in Brand, so dass man sich plötzlich
eineITI scheinbar neuen Brandhcrde gegenübersieht. Deshaib
ist bei grossen Dachstuhlbränden immer nach obenhin, für
Qualmabzug zu sorgen.

Eine weitere Gefahr in unseren Gebäuden biJden bei
uns die in üblicher Weise ausgeführten schmiedeeisernen
Treppen. Nach unserer bestehenden Baupolizeiordnung sollen
dieselben feuel"sicher sein, sie sind es aber meistenteils ihrer
zu leichten Bauart und der darauf liegenden schwachen kie
ferncn Trittstufen wegen Icider nicht. Würden dieselben, wie
es auch eigentlich sein solite, in kräftiger Eisenkonstruktion
mit Eichenhoizbelag hergestellt sein, so könnte man auch sie
unter normalen VerhältnissE:11 als feuel'sichc!' anerkennen.
Hölzerne Treppen, die bei uns wegen der Bau Polizei Ordnung
sonst gar keine Verwertung finden, stehen m. E. den vor
genannten in Feuersicherheit nur wenig oder gar nicht nach.
Der Ruckzug der Bewohner eines Hauses auf der Treppe ist
überhaupt nur ausführhar, solange das Treppenhaus noch nicht
von Rauch und Qualm erfüllt bezw. von der Stichflamme er
reicht ist. Dem Nachteil, dass die hölzernen Treppengeländer
und Wangen der Stichflamme weitere Nahrung bieten, steht
der Vorteil gegenüber, dass hölzerne Treppen für die Lösch
mannschaften noch begehbar bleiben, bis die tragenden Holz
teile tatsächlich durchgebrannt sind.

Wir haben also gesehen, das bei unseren gewöhnlichen
Gebäuden trotz Verwendung einer Reihe feuersicherer Kon
struktionen dennoch vieie Angriffspunkte fÜr einen Feuerherd
vorhanden sind. Da diese alls wirtschaftlichen Gründen sich
zurzeit aus dem Hausbau nicht beseitigen lassen, so muss es
Aufgabe eines gewissenhaften und' ordnungsliebenden Haus
wirtes sein, sie durch kleine Hilfsmittel herabzumindern suchen,
wozu die ordnungsmässige Instandhaltung des Hauses sowohl
im Äussern und Innern und der darin befindlichen Feuerungs
anlagen, sowie ein guter Ölfarbenanstrich aBer Holzteile viel
dazu beitragen können. Endlich werden durch einen aufge
räumten nicht mit allerlei herumliegendem Gerät voBgepfropften
Dachbodcn, eine stets freie Treppe vom I\eller bis zum Dach.
boden und einen freien Ho/raum bei ausbrechender Gefahr,
die Mitbewohner und die Allgemeinheit vor unnötig grossen
Schaden bewahrt werden und der ehrenamtlich wirkenden
Feuerwehr wird ihr schwerer Beruf bedeutend erleichtert.

.=.=.=
Deutscher Innungs'"' und 6cmdwerkf:!rtag.

(Fortsetzung und Schluss zu Nr. 71.)
Über den klein e n B ef ä h i g ungs n ach we; s

sprach Reichstagsabgeordneter Göring-ZweibrÜcken. Er werde
dem von der Regiel.ung dem Reichstage vorgelegten Gesetz
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entwurf betT.' den Befähigungsnachweis seine Zustimmung
geben, abcr versuchen, in den Entwurf noch eine Reihe Ver..
besscrungen hineinzubringen, so vor aJIem die Bestimmung,
dass die Verleihung der Befugnis zur Anleitung von Lehrlingen
widerrufJich erteilt werde. Er betrachte den Entwurf nur als
eine Abschlagzahlung und halte im Prinzip an dem aiJgemeinen
Befähigungsnachweis fest. folgende Resolution wurde ange
nommen: Der lnnungs  und Handwerkertag ist überzeugt, dass
das Gesetz wesentlich zur Erzielung eines tüchtigeren Nach
wuchses im Handwerk beitragen und damit eine ge'wissc Ge
wällr für die glückliche Entwicklung des Handwerks in Zukunft
bieten wird. Um aber den EI folg des Gesetzes zu sichern,
hä1t es der Handwerkertag für erforderIic1J, das;s die im Ge
setzentwurf vorgesehenen Ausnahmen von den Grundbe
stimmungen stets nur nach Anhörung der zuständigen jiand
werks  bezw. Gewerbelmmmer zugelassen werden, dass nicht
nur in den Baugewerben die missbräuch1iche [führung des
Meistertitels allgemein durch Strafbestimmungen geschützt wird,
sondern auch in den zahlreichen nandwerken, in welchen
die Führung des Meistertitels zusammen mit einer Berufs
bezeichnung nicht üblich ist. (Mechaniker, Photograph, Konditor,
Barbier, Buchdrucker U5W,). ZU dem Zwcck mögen die Be
stimmungen wegen Schutzes eines solchen Titels, der in den
genannten und ähnlichen Handwerken den Meistertitel landes
üblich gJekhzuachten ist, durch das Gesetz allgemein dem
Bundesrat nach' Anhörung der Landes-Zentralbehörden vor
behalten bleiben."

Der nächste Punld der Tagesordnung lautet: Oie Not
wendigkeit der Errichtung einer

sei bständigen I eich shan d w erksb e hö rd e.
Der Referent Mül1er-Berlin führte aus, dass heute die Hand
werkskammern viel zu geringe Befugnisse hätten, Das Hand
werk müsse ,von der Bevormundung durch die Juristen befreit
werden. Redner befürwortet eine Resolution, in der ausgeführt
wird: "Dcr t-Iandwcrkcrtag erachtet die in Erwägung gezogene
Teilung des Reichsamts des Innern für unerJässlich. Er glaubt
bei dieser Ge!egenheit eine billige BerÜcksichtigun  des Hand
werl<s erwarten zu dürfen und beschJiesst, dem Reichstag lind
Bundesrat den Antrag zu unterbreften, dfe Cf! fchtung eines
vom ReicI1samt des Innern ressortierenden selbständfgen Reichs
handwerksamtes mit einem technisch gcbifdeten Chef und
gleichfaJls technisch gebildeten Vervl"altungsbeamten auf dem
Wege der Gesetzgebung herbcifÜhren zu \vollen." Nlä!ler
Dortmund empfahl folgende Resolution: "In Erwägung, dass
ein Minister für J-Iandel und Gewerbe, wie im Staate Preussen,
nicht in der Lage Ist, beide Stände immer gelecllt zu ver
treten, \vünscht der Innungs  und Handwerkertag getrennte
Verwaltung auch in den anderen Bundestaaten, bezw. die Ein
setzung von I-Iandwcrksl\0111l11issionen." Beide Hesolutionen
wurden angenommen. - Der weitere Punkt der Tagesordnung
lautete: Die Schädigungen des selbständigen Hand\\'crl(s
durch die

Ö kono mi eh an dwerl{er.
Referent Friseur und Perüc!(enmacher Linsener-BerJin

schilderte den Schaden, den das HandIVerk durcil die Militiir
werkstätten erleide, deren Aufhebung erneut 'leilangt werden
müsse. Das gleiche gelte aL1ch von den Militiirbarbrerstuben,
wo sogar Soldaten, ohne einen handwerksl11ässigen Beruf er
lernt zu haben, ausgebildet werden und das Handwerk auch
dadurch schädigen, dass sie in dem nur unvollkommen er
lernten Berufe später ihr Fortkommcn suchen. Reichstags
abgeordneter Kaphengst teilte mit, dass das Kriegs1J1inisteriul11
ihnen in diesel Frage Entgegenkol11men zugesagt habe. Auch
der Reichstag werde es nicht an sich fehlen iassen. Es ge
langte eine Resolution zur Annahme, in der der Kriegsminister
gebeten wird, die MiliHirwerkstiitten und  barbierstubel1 aufzu
heben.

Am zweiten VerhandJungstage gelangte zuniicl1st das
Thema: "Zusammenlegung der bestehenden

Arbeite rversi eh er u ngs  Ein I' ichtllll gen
und die \Veiterführung d r sozialen Gesetzgebung" zur Be
sprechung, Referent I\lemm, Obermcister der Barbier- und
Friseurinnung (Leipzig), beflirwortet folgende Resolution: "Der
liandwer!<ertag spricht eHe Erwartung allS, dass den Arbeit
gebern weitere Lasten als die durch die zurzeit in Kraft be
findlichen Gesetze - I\rankcnvel'sicherung, Gewcrbcunfall und

Inva1idenversicherung - DIcht auferlegt \,:erden, v/eil die Arb;:;it
geber fast an der Grenze ihrer Leistungsfähigkeit
sind. Insbesondere spricht sich der IniJungs  und
werkertag ganz entschieden gegen eine etwaige Arbeits!osen
vergütung aus, da die Folgen der Durchführung dieser Ver
sicherung ais unüber.sehbar bezeichnet werden müssen." - In
der DIskussion wendet sich der Landtagsabgeordnete Felisch
untcr grossem Beifall der Versammlung gegen die \Veiterführung
dcr sozialen Gesetzgebung. tr stehe zwar auf dem Boden der
heutigen sozialen Gesetze, die Deuts'chJand an die Spit7e der
Zivilisation gebracht haben, aber weiter könne m:m nicht gchcn
wenn sich nicht andere Völker zu ähnlichen Opfern bequemen.
Sonst dÜrfte das deutsehß Ge\verbe zusammenbrechen.

Zur Regejung des Sllbmissionswesens
lag eine ResoJution vor, die mit Befriedigung davon I\enntnis
nimmt, dass auf Grund der Anträge Felisch I-Iammer im
preussischcn Abgeordnetenhause die Neuregelung des Ver
dingungsvlesens für den preussische!1 Staat vielen berechtigten
Beschwerden der Arbeitgeber und auch dcr Arbeitnehmer ab
geholfen hat. Der A1Igemeine Deutsche Innungs- und Hand
werkertag in Eisenaeh bittet aber dringend um Einführung
einiger weiterer Verbesserungen. So solI der 9 29 Abs. 5 dcr
"AIIgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von
Staatsbauten" (Schiedsgerichte mit zwei SchieJsrichtern, event.
einem Obmann) die Rege! bJlden, und nur in Ausnahmefällen
dürfe die ßestimmung angewendet werden, wonach nur ein
Schiedsrichter vertraglich festgesetzt zu werden braucht. Ferner
sollen die sogenannten Sammcipositiollcn bei Vergebung \'on
Bauten in der Regel in Einzclposrtionen ausgeworfen werden.
Bei der ZuschlagserteiJung j bei der Aufstellung bedeutender
Verdingungs Ansch!ägc !1nd n8n1emilch bei der Aufstcllung von
Preisverzeichnissen für LJnterhaltungsarbeiten iür staatliche
Bauten und Lieferungen mögen dem Handwerk in grosserem
Maße als bisher seitens der beteiligten Behörde eine Ein
\virkung zugestanden werden durch Heranziehung von Sach
verständigen aus den Reihen der Innungsangeh6rigen nach Vor
schlag der Handwerkskammern. Endlich möge die !\,önig!iche
Staats behörde die Provinzial- und Kreisbehördcn und andere
Staatsinstitute veranlassen, auch ihrerseits soweit als möglich
das neue Verdingungswesen des Staates zu Libernehmen. DIe vor
gelegte Resolution wurde ohne \Niderspruch angenommen.

Reichstagsabgeordneter Tiscll!ermeister Pauli (Potsdam)
sprach dann fiber

Die Sicherung der Bauforderung.
[I' unterbreitete eine Resolution, wonach der Innungs

und I-Iandwerkertag in dem Gesetzentwurf betreffend die Sicherung
der Bauhandwerkerforderung einen Schritt zur Besserung der
Lage des. Handwerks im Baugewerbe erblicl(t und hofft, dass
dadurch dem Bauschwindel nunmchr Einhalt getan werde. Der
Gesetzentwurf sollte sich aber nicht nur auf i':eub:mten be
sdlränken, sondern auch aLlf Umbauten und ersatzbauten An
wendung finden. Auch sollte die Eintragung eines Bauvermerks
allgemeine Anwendung finden. Diese Resolution \vurcte in vo!!em
Umfange angenommen.

Über die weiteren Punkte eier Tagesordnuug sei !1Dch ZUm
Schluss folgendes kurz mitgeteilt: Nach Streifung der Mittel
standsfrage durch Schriftsteller Wegencr Berlin, behandelte
Tischler-Obermcister Rahardt-Berlin: "Die Beitragspf!fcht der
jenigen Fabril(betriebe, die handwerksmässig ausgebildete f\rbelter
beschäftigcn, zu den WohlfahrtseinrichtungeIl der Innungen und
Handwcrl<skammern H . Eine IJierauf bezÜgliche Reso!ution ge
laI1gte zur Annahme.

Zur Fracre des unlauteren Wettbewerbes wird d;uIn ge
fordert, dass   bei der Revision des hierauf bezÜglicJlen Geset es
auch das Ausverkaufs- LltlI.1 Auktionsunwesen mit hincrngezogcn
wird und zwar nach der Richtui1 cr hin, dass Schein-Aus'/er1<iiufe ,
Sch in Auh:tionen, sowie der N; hschub von \\'aren untersi:igt
wird. Ganz besonderen Wert aber legt der J-Iandwerkcrtag
darauf, dass auf Antrag einer gesetzlich sanktionierten Organi
sation (freie oder Zwangsinnung, Gewerbeverein LlSW.) die öffent
liehe Anklage gegen Personen erhoben wird, welche gegen die
Bestimmungen des Gesetzes verstossen haben.

Naeh Annahme einer Hesoiution gegen dk Sch L{.1iglll1g
des 1\1eingewerbes durch K.onsL1!11  und Bl?arntenvcrcinc \\'urde
dcr Hanc1\\:erl{ertag geschlossen.'i'i   '(;



Die Tagung der deutschen ßc:mgeIDerk5
berursgenossensdieiften.

tl alle a. S., den 31. August 1907.
abc. Die die<;jährige 22. Tagung der deutschen Batl

gewerksberufsgcnossenschaften erhielt dadurch eine besondere
Bedeutung, dass ihr der Präsident des Reichsversichcruncrsamts
Dr. Kau f 111 a 1111 selbst anwohnte und wiederholt auth das
Wort ergrift. In seiner Begleitung befand sich Oberregierungs
rat Gd.f vom Reichsverslcheruflgsamt. Die Regierung in Magde
bur  hatte Regierungsrat Calsar, die Stadt Halle ihren Ober
bÜrgel"nleister R i e b zu]' offiziellen Begrüssung entsendet. .In
der Erwiderungsrede auf die begrüssenden Worte des Vor
sitzenden, Baurat Fe [i s eh. Rerlin, betonte Präsident Kau f
111 an n, dass das Reichsversicherungsamt J1}it der I ehe nd e n
Materie arbeiten müsse und das  es mit der grauen Theorie
nichts zu tun haben dlil'fe. Dass die Baugewerksberufsgenossen
sc haften in der Hauptsache sich als das erwiesen haben, was
sie sein sollkn, und wie sie sich der Gesetzgeber gedacht
habe, steht aus seI. aller frage. "Wandern wir bcide einträchtig
Hand In Hand mit einander auch in Zukunft und was der alte
Kaiser und sein getreuer Paladin beim I:rlass der November
botscJlaft gewollt, wir weJ"den es ver1 örpern«, schloss der Redner.

Der Geschäftsbericht, erstattet vom Vorsitzenden, erwähnte
a!le bedeu.tende Erscheinungen und Vorkommnisse im Gebicte
der Bauberufsgenossenschaften, den Rücktritt des Staatssekretars
Grafen Posadowsl(y, der sicher immer nur das beste gewollt,
sich aber durchaus nicht als ein freund der Berufsgenossen
schaften gezejgt habe, die verschiedencn Eingaben an den
Reichstag und deren Erfolge und aueh die ZentralrevisionsstelJe
des Verbandes, die sich sehr gut bewahrt habe. In der nun
folgenden Vorstandswah! wurden die bisherigen Vorstands
mitglieder wIedergewählt ; ausgeschiedcn ist der stellvertretende
Vorsitzende Baumeister Hel den b erg - München} für ihn ward
Architekt V 0 i g t - München gewählt. -- Erster Referent des
ages war Baugewerksmeister Hau s er- Stuttgart über die
h'age der Abänderung dcr sozialen Versicherungs
g es e t z g c b u n g. Einc Zusammenlegung der Versicherungs
gesetzgebung sei unmöglich aus rein praktischen Gründen. Es
genüge, soweit die Unfa!lversichenmg in Frage kommt, für die
Berufsgenosscnschaften, wenn   34 des betreffenden Gesetzes
abgeän ert . werde! Diese Abänderung müsse dahin gehen,
dass dlC Ruck!agen zum Reservefond aus dem jeweilig ein
fachen oder doppeiten )ahresbedarf zu berechnen sind. Die
Sozialdemokrateli wollen die verschiedenen Versicherungsparten
nur deshalh 7IIsammenlegen, da sie hoffen die BerLlfsgenus:sen
schatten dann auszuschalten, deren angesammelte Ge1dCI' frei
zu bekommen und in der neUCn Verwaltung sodann Partei.
genossen unterzubringen, wie das jetzt schon bei grosscn Orts
l<rankenl<assen der Fail ist. Deshaib bittet er auch dahin
gehend zu beschlicssen, dass die Versammlung die bestimmte
Erwartung ausspricht, dass fails eine Gesetzesiinderung gedacht
sell1 sollte, so zeitig die Voriage in die Öffentlichkeit gebraeht
wIrd, dass 111 den Genossenschaften dazu Steilung genommen
werden kann. Präsident Ka u f In a nl1 stimmt diesem Vorsc]J)ag
des Referenten Z11 und bemerkt weiter, dass im Reichsversiche
rungsamt . nvägungen bereits gepflogen wurden um die Frage
der Zuschusse zum Reservefonds zu regein. Gieichzeitig wider
spneht er der Meinung als ob Graf Posadowsl<y kein Freund
der Berufsgenossenschaften gewesen sei; P. sei vieJ zu gereeht
g wesel1, als dasS" er eiwas g etan oder verfiigl hiltte, was er
t1Icht als gut angesehen habe. Ebenso habe er stets aner]<annt
was die Ber.ufsgenossenschaften geleistet hatten. Nie s s:
Braunschweig gibt gerne zu, dass es bei manchen Berufs
genossenschaften nicht so sei, wie es sein soIlte, man müsse
aber aueh dem gegenüber halten, dass die Behörden sich gar
m h  erinnerten) dass ein Mittelstand einmal vorllanden wal'.
Bel Ihnen war Sozialdemokratie Trumpf und der Handwerker
crhielt ihre Gunstbezeugungen tropfen weis, während doch das
Recht massgebend sein sollte. Dr. S ti e g I e r - Mlinchen hat
gegen die vorgesehlagene Resolution nichts einzuwenden; er
wunseht aber, dass eingesehaiJet werde, dass bei einer Ande
rung der Bestand und die Selbstverwaltung der Berufs
genossenschaften gewahrt beibe.

Als Referent berichtete sodann Zimmermeister Ga n z li n
Magdeburg über Mißstände., die sich daraus ergeben, dass
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naeh   12 Abs. 1 des Gewerbeunfallversieherungsgesetzes der
ßetriebsunternchmcr einen Zuschuss zum Krankengelde in der
Zeit vom Beginn der 5. bis zum Ablauf der 13. Woche nach
Eintritt eines Betriebsunfalles zu ieisten hat. Man wolle sich
keineswegs dieser Pflicht entschlagen nur musse man doch
fragen, wem sie eigent1ich zur Last faIJen sollen, da doch nicht
stets Leiehtsinn oder grobe Verstösse des Unternehmers an den
Unfällen die Schuld tragen. Kai s er - Hannover halt die Sache
nicht für vorbringJich, man könne sich dagegen ja riickver
sichern. Ober regierungsrat GI' ä f bittet das Mat riaJ zu sammeln;
davon aber, dass krasse einschlägige fäHe vorliegen, sei ihm
nicht das Geringste bekannt. Her z o.g - Danzig erklärt, dass
derartige Klagen sehr oft laut geworden seien. Er empfiehlt
aber nieht auf dem Wege der Gesetzgebung vorzugehen,
sondern aBf andere Weise dies zu tun, L.. B. durch Rückdeckung
bei Versicherungen. Präsident Kau f m a 11 TI: Man muss dieser
Sache schaf! nachgehen Der Verband soll sieh mit Material
an das Rücl(vcrsicherungsamt wenden und dieses wird auch
bei anderen Berufsgenossenschaften zunächst Umfrage halten.
In d1esem Sinne wird beschlossen.

Her zog   Danzig zeigt sodann an der Hand vieler FäHe,
dass es notwendig ist, dass bei Gericht in Bauunfallsachen
nebell akademiseh gebildeten Baubeamten noeh Sachverständige
gehört wcrden, die praktisches Wissen und Erfahrung be
sitzen.

Sc h let e r   Dresden schlägt als nächster Referent vor,
dass der Vorstand beauftragt werden soll bei den massgeben.
den Stellen dahin vorstellig zu werden, dass für verletzte
Arbeiter bei deren Überführung in Krankenhäuser, Bäder und
sonstige Heilanstalten eine Ermässigung des Eisenbahnfahr
preises eintrete. Präsident Kau f man n erklärt I dass er jeder
zeit alle Bestrebungen fördern helfen werde, die sieh die" Heil
machung" zur Aufgabe gestellt haben.

M ü" e r - Stettin gab sodann das Ergebnis def in der Zelt
vom 16. bis 31. Juli 1907 dureh teehnisehe Aufsichtsbeamte
vorgenommenen Bautenrevisionen bekannt. Danach wurden
bei den 12 Bauberufsgenossenschaften in der angegebenen Zeit
13 647 Betriebe revidiert. 9409 Betriebe befanden sich in
Ordnung, 4238 nicht. Von den Verstössen (5882) waren 2253
grobe und 3629 leichte. Den Arbeitgebern fallen 2262, den
Arbeitnehmern 2398 zur Last. Es wird deshalb eine Reso
lution angenommen, die dahin geht, dass der Verband die An
sicht hat, dass die Bauberufsgenossenschaften aus sich heraus
nicht allein eine Untallverhütung durchführen können, sondern
dass auch die Arheiter dabei mitarbeiten müssen; deshalb sollen
alle Verstösse der Arbeiter gegen die Unfallverhütungsvor
schriften in Zukunft den zuständigen Behörden zur Strafver
folgung überwiesen werden; es geschieht dies im Interesse der
Arbeiter selbst und ihrer familien.

Baurat Fe li s c h erörtert sodann die Frage, ob für die
Durchführung der UnfallverhC,tungsvorschriften seitens der Bau
gewerksberufsgenossenschaften gen ü gen d Vorsorge getroffen
sei. Diese Frage müsse er verneinen. Er ersucht deshalb
eine Resolution anzunehmen, dass die dem Verband angehören
den Bemfsgenossenschaften dringend ersucht weJ'den sollen, so
viele tcchnische Revisionen vurzunehmen, dass es dem Ver
hältniss von 90: 100 enisprieht.

Die Resollltion wird einstimmig angenommen. Zum Schlusse
beriit man noeh über einen Antrag der rheinisch-westfälischen
Baugewerksberufsgenossensehaft über einheitliehe Regelung des
Regiebaunachweisungswesens, der nordöstlichen Bauberufs
genossenschaft, fiber Notwendigkeit und Zweck der Gewiihrungs
bezw. Übergangsrente und der Hannoverschen Bergwerl<sberufs
genossensehaft betreffend Abdeelmng der Balkenlagen seitens
andcrcr Berufsgenossenschaften bei Aufste1!ung von Eiset1
konstruktionen. Die Anträge dienen zur Kenntnis.= = =

Einladung zur mitarbeit.
Angebote von Photographien und gut durchgearbeiteten

Zeichnungen aus allen Gebieten der Architektur, welehe sieh
zur Wiedergabe als Kunstbeilagcn und für den technischen
Teil eignen, sind uns stets erwünscht.

Ferner sind uns erw[i!1seht Aufsätze über baufach liehe
Angelegenheiten aller Art, insbesondere auch über Baukonstnll<
tionen. I-Iolloraransprüche bitte sofort zu stellen.

Die Schriftleitung deI' "Ostd. Bau-Ztg."
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Halle a. S., den 2. September 1907.
abc. Der 22. Deleg!ertentag des Il1nul1gsverbands Deutscher

Bau ewerksmeister .wurde von Baurat fe I i s c h   Berlin eröffnet.
Die C Regierung halte I-Ierrn Reg.-Rat Dr. T h i eie - Merseburg
entsandt; ausserdem waren Vertreter der städtisehen Behörden
und der Handwcrkskammer anwesend. Zunächst erstattete
sodann Maurermeister R öhm e   Gr.-Lichterfdde Bericht über
die Entwickelung des Innungsverbandes und Ausführung der
Beschlüsse des letzten Delegiertentages, wobei insbesondere die
RückÜusserung der verschiedenen Ministerien auf die Eingabe
des Verbandes, es möchte darauf Bedacht genommen werden,.
dass in den Baugewerksehulen der Kalkulationslehre mehr Sorg
falt zURewendet werde, interessant waren.

Sodann referiert Baumeister 1\ r cf ft - München übcr das
Gesetz vom 7. Juni 1907 betr. Abänderung der Gewerbeordnung
(ev. Untersagung des Gewerbebetriebs als Bauunternehmer und
Bauleiter). Redner fiihrte aus, dass Friedrich der Grosse sagte,
dass die Gesetze mit dem Volksempfinden übereinstimmen
mussen, wenn sie Bestand haben saHen. Dieses Gesctz cnt
spreche dem nicht, es sei lediglich efne Anweisung auf das
Wohlwollen der Polizeibehörde. Die von ihm vorgeschlagene
ResoJution geht Clahin, dass der lnnungsverba.nd Deutscher Bau
gewerksmeister nach wie vor der festen Überzeugung ist, dass
nur die finführung des Befähigungsnachweises für
das Bau g ewe r b e bezw. die Einreihung desselben in 9 31
der R,-G..O. die Gewahr für eine gedeihlidle Entwickelung
bietet und betrachtet das Gesetz vom 7. januar 1907 lediglich
als einen Versuch, dies auf einem anderen Wege zu erreichen.
Der Ausschuss wird deshalb beauftragt, an die Behörden die
Bitte zu richten, als Sachverständige für das Baugewerbe ge
eignete erfahrene Baugewerksmeister aufzusteUcn.

B 0 0 S   Iser10hn meint als Korreferent, dass das Gesetz
vielleicht als eine einstweilige Abschlagszahlung auf den gc
forderten Befähigungsnachweis angesehen werden könnc. Wenn
die zu ernennenden Sachverständigen ihre Pflicht tun, so J önne
man schon unlautere Elemente ausschalten. fcli sc h - BerJin
glaubt nicht, dass das Gesetz efne gros sc Wirkung haben wird.
Wir haben 40000 Bauunternchmer in Deutschland und nur
den aJlerwenigsten wird auf Grund des Gesetzes die Ausübung
des Gewerbes untcrsagt werden. Ni ess   Braunschweig: Die
Baumeister sind nicht ve:--wöhnt durch die Verwaltungsbehörden ;
diese arbeiten nur, wenn die Sozialdemokraten ihre Stimme
für die Interessen der Arbeiter erheben. (Lebhaf1er Beifall.)
Herzog Danzig: Es kommt vie! auf die Auswahl der Sach
verständigen an. Da nun habe sich die Praxis herausgebildet,
bei Prozessen höhere Baubeamte als Sachverständige heran-.
zuziehen. Wie aber steHcn sich diese zu den Unfa!lverhütungs
vorschriften der Bauberufsgenossenschaften ? Sehen diese die
Vorschriften als allgemein anerkannte Regeln der Baukunst an?
Diese Frage miisse entschieden verneint werden. Den Beamten
fehlt in der Ausübung des Bauberufes die nötige Praxis;
sie tau"en deshalb nicht als Gutachter übcr die Qualifikationen
der Ba ausführenden. Das Baugewerbe gehört nicht im Ge
setze dem Trödlergewerbe angeschlossen, sondern Seesehiffer
gewerbe, das ebenfaJls der Konzession bedarf. Die vorgeschla
gene Resolution und eine weitere Resolution He I' zog   H i I se I
Bauschöffenamter einzuführen, wird einstimmig angenommen.

Über den Entwurf eines Gesetzes betr. die Abänderung
der Gewerbeordnung (Befugnis zur Anleitung von Lehrlingen
und Schutz des Baumeistel'  und Baugewcrksmeistertitels) refe
rierte Zimmermeister Kr ü ger   Potsdam. Seine VorschWge,
die er namens einer eigenen l\on1l11Ission macht, gipfeln in
verschiedenen redaktionellen Änderungen des vorgelegten Ge
setzentwurfs. So soll beibehalten wercien, dass zwischen F:ltern
und Kindem Lehrverträge abgeschlossen werden müssen. Die.
Anleitung von Lehrlingen soll nur dem gestattet sein, der fünf
Jahre "praktisch H oder "in der Praxis tätig" gewesen ist. Die
Abgangszeugnisse der Baugewerksehulen sollcn nicht den Meister
prüfungen gleichgestellt werden. Die Worte "gewerbliche Un
terriehtsal1stalten u sollen im ganzcn Entwmf gestrichen werden.
Weitere redaktionelle Änderungen und Zusätze schlägt Dr. 1-1 ilse

Berlin vor. Die /\.bstimmung lautete im Sinne der vo;
schläge.

))Arbeitgeberverbände u war das Thema des Refe
renten, Architekt G. G es tr ich - BerHn_ Korreferent \var KgL
Baurat E n kc   Lcipzig. In seinem Referatc fiihrtc Architekt
Gestl ich aus, dass 93 Innungen noch nicht Arbeitgebel verb -i.H
den angehören. Es sei unbedingte Pflicht zum Zusammen
schluss geboten, damit dem organisierten Arbeiterverbande ein
organisierter Arbeitgeberverband entgegengestelit \verden kann.
Er empfiehlt die Annahme cincr Resolution, in der der Innungs
verband mit Rücksicht auf die organisierte Arbeiterschaft wnnscht l
Arbeitgeberverbände zu schaffen, und dass dort, wo solche
bereits bestehen, die Innungen sich diesen anschliessen.
t: n kc - Leipzig betont als Korreferent, dass die Arbeitgeber
verbände bis jetl-t auf Treue und Glauben ancfn angcwies;:;11
sind, dass ihnen keine lv1achtmittel zu Gebote stehen, widcr
spenstige Kollegen für die Idee einigen Zusammengehens
zu zwingen. Da nütze nur das Standesbewusstsein und das
müsse in den Innungen gestärkt werden. Hoyer BerJin dankt
den l\oJiegen aus dem ganzen deutscilen Reiche Wr ihre J\n
teilnahme und Unterstützung an lässlich des Beriiner Bauarbeiter
streiks. Nur ein einmütiges Zusammenschliessen kann den
Terrorismus der roten Ge\Verl scharten zügeln. An diesem Ar
beitgeberverband, wenn CI' einig ist, wird der Terrorismu.s der
Ge\.verkschaften und der Sozialdemokratie zerschellen. Lu 111
merl Hamburg spricht sich dahin aus, d:1sS die Berliner Ar
beitgeber im Baugewerbe für das ganze deutsche Baugewerbe
gekämpft und gesiegt haben. N j es s - Braunschwerg \\teist darauf
hin, dass die Innung unter allen Umständen erzieherisch wfri(cn
müsse. In Brauns h\veig hat die Innung die Mitglieder ge
straft welche den KoHegen bei eit!cm Streik inden RÜcken
gefallen sind. Fe I fseh --Berlfn erklärt, da5s ... er Arbeftgeber
verband noch viel engmaschiger gemacht werden mÜsse. Von
40000 ßauunternehmern, die Deutsch!and zahlt, gehören erst
13000 dem Verbande an. \Venn hier keine Änderung eintritt)
könne der Verband dem Ansturm der Gel,.verkschaften nicht
standhalten. Die vorgeschlagene Hesolutioll wurde sodann ein
einstimmig angenommcn.

Architekt G es tri c h - BerHn \var der nächste Referent.
Er berichtet über die Ein fii gun g der S t I' e i I  k I a l1 seI [n
die Submissions bedingungen. Die im Vorjahrc be
schlossene Streikk1ausel hielt er für zu langatmig und schlägt
vor, an ihre SteHe die Formel zu setzen, die der deutsc:he
Arbeitgeberverband für das Baugewerbe im vergangenen Jahre
festsetzte. Diese Formel lautet, eine Arbeitsniederlegung odcl'
Arbeitseinstellung bewfl kt die Hinausschiebung allcr Übernol11mc
nen Terminc um die Zeit dieser Arbeitsniederlegung oder Ar
beitseinstellung. Die Versammlung bezeichnet es weiter als
wÜnschenswert, dass diese Formel in alle Pr i \" at\' e r t r ii g e
aufgenommen werde und dass bei den Behörden versucht
werden s01l, ebcnfalls die Einführung iM die staatlichen Sub
missionsbedingungen zu erreichen. N fes s - ßraunschweig hält
die neuen preussischen Submissionsbedingungen fÜr ganz vor
züglich; es müsse aber Sorge dafür getragen werden,' dass
diese Bedingungen nicht in den Akten der Behörden ersticken.
Es muss scharf aufgepasst werden, dass die Behörden sich
auch in der Praxis an die Bestimmungcn halten. Insbesondere
sei das der fall mit der Bestimmung, dass eine Arbelt nur
zu einem solchen Preise vergeben werden dÜrfe, der die Aus
kömmlichkeit mit dem Gebote ge\vährleiste. B 0 0 s- lserlohn
bemängelt die Ausbi!dung der Staatsbeamtei1. Dicse sind nur
theoretisch, nicht aber theün:tisch L1 n cl praktisch
Deshalb ist es ihnen auch sehr angenehm, wenn recht
dumme Unternehmer finden. Fe! i s e h   Bcr!in bemiingeIt dic
J, S a 111 m e 1 pos i ti 0 ne n rl in den Submissionsangeboten. (jcrnde
durch diese werden diE' vielen Preisdifferenzen bei c!en A!1g 
boten erkWrJich. Bei diesen Sammelpositionen lassen sich dIe
auszufÜhrenden Arbeiten oft nur f ü h I e n, aber nicht ersehen
und ermessen. L 11 m me r t   HambL,rg: Wir haben in HaOlburg
nur dadurch einen Erfolg fÜr Einführung der Strefkk!a!1sel in
die Staatsverträge gehabt, dass wir alles, was nUr hier beschiif
tigt ist, fuhrleute wie Bauhandwerl\er jeglicher Art, um l;ns
scharten und gemeinsam vorgIngen. Die vom Referenten vor
gesehlagene Resolution wird angenommen. (Schluss folgt,)\i t!
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\7ersdiiti'Jd/;mes.
Wettbewerbe.

Berlin. Zur- Erlangung von Entwürfen für die An!age
des SÜd\vesH,irchhofes von Stahnsdorf bei Berlin erlässt der
geschäftsführende Ausschuss der Berliner Stadtsynode ein Preis
;usschreiben fLir deutsche Architekten und Gartenkünstler mit
Fr.ist zum I. Februar 1908. Es sind drei Preise von 6000,
4000 und 2000 M. ausgesetzt} Ankauf weiterer Entwürfe fLir
je 1000 M. Dem Preisgericht gehören an: Bildhauer Professor
Bärmcl Grunewald, Baurat BüttI1cr Stcglitz, Geh. Oberbaurat
Hossfeld, Stadtobergärlner Weiss-Berlin und Hofgartendirektor
Vogeler-Charlottenburg. Unterlagen gegen 5 M. durch die
Berliner Stadtsynode, BerUn C.2, Neue Friedrichstrasse 69.

Rechtswesen. (Nachdrußl;: vcdJotel1.)
rd. Wenn h:ann der Grundstiicksbesitzer wegen

Verbauens der Aussicht von dem Nachbar keinen
Schadenersatz verlangen? Ein Grundstücksbesitzer hatte
auf einer kleinen Anhöhe eine Villa erbaut, die auf der  inen
Seite einen prächtigen At.ISblick auf das Gebirge gestattete.
Unmittelbar vor der Vilia - naeh dem Gebirge zu -. dehnte
sich eine nicht zu diesem Grundsti.icke gellörigc Wiese, die
bald danach von einem anderen erstanden wurde, der den
Villenbesitzer wissen liess, dass er beabsichtige, auf dem von
ihm erworbenen Gela.nde ein Haus zu errichten. Dabei liess
er durc11blicken, dass er gegebenenfalls bereft sei, dem Villen
besitzer sein Terrain zu einem verlläJtnismässig teuren Preise
zu verkaufen, damit dieser in der Lage wäre, sich die schöne
Aussicht zu erhaIten. Der Villenbesitzer war der Meinung,
dass es nur darauf abgesehen sei, von ihm Geld zu erhalten j
er lehnte daher den Vorschlag ab, und tatsächlich baute nun
der Nachbar auf der Wiese ein Haus, und zwar so, dass er
dem ViJlenbesitzer einen Teil seiner schönsten Aussicht ver
barril<adierte. Nunmehr strengte ersterer gegen den Nachbar
eine Schadensersatzklage an, die er auf    226, 823 und 826
des Bürge!'!. Gesetzb. stützte, wonach die Ausübung eines
Rechtes unzu1ässig ist, wenn sie nur den Zweck hat, einem
anderen Schaden zuzufUgen, wonach ferner das Eigentum eines
anderen nicht verletzt werden darf, und wonach derjenige,
welcher in einer gegen die guten Sitten verstassenden Weise
einem al1deren Schaden zufügt, ZUITI Ersatze dieses Schadens
verpflichtet ist. - Landgericht und Oberlandesgericht München
haben jedoch die Klage ab g ew i e sen. Die Voraussetzungen
des   226, welcher vQn der Ausübung eines I<echtes nur aus
Schih:ane handelt, liegen hier nicht vor, denn dieser Paragraph
hat nur dann Anwendung zu finden, wenn die rlandlung des
sein Recht Ausübenden jeden anderen Zweck als den der
Schikane völlig ausgeschlossen erscheinen lässt. Lässt sich
noch ein anderer Zweck des Handelns, namentlich also der
des eigenen Vorteils, denken, mag selbst dieser Zweck augen
scheinlich mit der Schädigung des anderen verknüpft und
wegen der Wahl des benutzten Mittels nicht zu billigen sein,
also gegen die guten Sitten verstossen, so ist für die Geltung
des   226 des Bürger!. Gesetzb. kein Raum. Letzteres trifft
hier zu, denn die Behauptung des Beklagten, er habe sein für
die Beherbergung von Sommergästen eingerichtetes Haus an
die jetzige Stelle gesetzt, um gerade die Aussicht zu gewinnen,
deren Verlust der Kläger beklagt, lässt sich nicht VOll der
Hand weisen. - Es ist nun aber noch weiter zu prüfen, ob
nicht die tatsächliche Begründung des Klageanspruches die
Anwendung des   826 des Bürger!. Gcsetzb. gestattet, welcher
die Ersatzpflicht mr Handlungen begründet, die lediglich be
zwecken, einein anderen Schaden zuzufügen, Dcr Kläger leitet
gegebenellfalls den der seiladenbegründenden RechtsausübÜng des
Beklagten anhaftenden Verstass gegen die guten Sitten.a"s der.
Tatsache ab, dass der Beklagte schon init der Erwerbung des
Grundstückes, dann mit der Auswahl der Baustelle und mit

Aufführung des Bauwerl<es den Zweck verfolgt habe, ihn
Erwerbe des Grundstücks zu bestimmen. Danach stände

ob der in der Absicht, sich einen rechts
zu verschaffen, es versucht hat, den
einer Handlung zu nötigen. Eine

an der Tatsache scheitem,
Absicht dem Kläger gegcnüber

Ausdruck bringenden Art und

\.Veise niemals ausgesprochen hat.' Sonach wal' der geltend
gemachte Schadet1sersatzanspruch nicht als bere-chtigt anzu
sehen. (Entscheidung des Oberlandesgerichts MÜnchen vom
13. März 1907.)

rd. Wem gehört die Gasleitung? Eine Stadtgemeinde
hatte Über die Abgabe von Gas aus der städtischen Gasanstalt
Satzungen aufgesteilt, welche die Genehmigung der Aufsichts
behörde erhalten hatten. U. a. war darin bestimmt, dass die
Gasleitul1gen in den Häl)sern, welche von der Gasanstalt ge
legt werden, his zur vollständigen Zahlung der Kosten Eigen
tum der Gasanstalt verbleiben, und dass die" Einrichtung bis
dahin nur als gel i e h c n zu betrachten ist. - Ein Grund
stücksbesitzer war l1un in Konkurs geraten, bevor er die Gas
leitung bezahlt hatte, und die Stadtgemeinde machte auf Grund
ihres oben erwähnten Statuts Eigentumsvorbehalt an der Leitung
geltend, doch behauptete der Konkursverwalter, die Gasleitun.g
sei "wesentJicher BestandteW' des Wohnhauses - eines mo
dernen, besseren Mietshauses -, in dem sie sich befinde, ge
worden, und ein Aussonderungsrecht könne seitens der Stadt
nicht geltend gemacht werden. Nach   93 des BÜrger!.
Gesetzb. können bekanntlich Bestandteile einer Sache,- die von
einander nicht getrennt werden können, ohne dass der eine
oder der andere zerstört oder in seinem Wesen verändert wird,
nicht Gegenstal1d besonderer Rechte sein, und gemäss   94 Abs. 2
des Bücgerl. Gesetzb. gehören zu den wesentiichen Bestandteilen
eines Gebäudes die zur l-Ierstellung des Gebäudes eingefügten
Sachen. Das Landgericht Darmstadt hat auch die Anschauung
des l\onkursverwalters gutgeheissen und die auf Anerkennung
des Aussonderungsrechtes gerichtete Klage der  Stadtgemeinde
ab g e wie se 11. Zwcifcilos liegen hier die Voraussetzungen des
93 des Bürger!. Gesetzb. vor, denn in dem in Frage kom
menden Orte biidet die Gasleitung einen "wesentlichen Be
standteii" jedes besseren Wohnhauses. Das betreffende Haus
würde also seinen Charakter als modernes Wohnhaus verlieren,
wenn ihm die Gasleitung genommen würde. - Die Stadt."
gemeinde kann sich auch nicht darauf berufen, dass ihre, die
Abgabe von Gas usw. regelnden Satzungen die behördliche
Genehmigung erhalten haben. Die von ihr übernommene Auf
gabe, die I-Iäuser mit Gas zu versorgen I unterliegt in derselben
Weise den Regeln des Privatrechts, wie dies zu der Zeit der
Fall war, als sich die Gasanstalt noch im Besitze einer Aktien
gesellschaft befand. Die in Betracht Iwmmenden Satzungen
können unmögiich an Steile des bÜrgedichen Rechtes treten
und müssen, insoweit sie mit' diesem in Widerspruch stehen,
für ungiltig erklärt werden.

lIandelsteil.
Zwan sverstei erun en.

Zimmermstr. Pau! Rieger, Breslau, Gabitzstr. 59 21. 10. 07
Maurer I-Ierm. I\retschmer, Grünberg i. Seh1. 16. 11. 07
Bauuntern. EmU Schulwitz l Haynau i. SchI. 22. 10. 07
Schlossermstr. Carl Wecli:ert, Gleiwit.! 16. t 1. 07Zimmermann Joh. Lücke, Gleiwiti 2. 11. 07
Nordische E!eIÜrizitäts- u. Stahlwerke A. G., Danzig/Posen 30. 1 Q. 07
Bauuntern. ferd. Hungrecker, [\önigsberg: j. Pr. 8. 11.07
Töpfermstr. Gust. Christant, !\önigsberg i. Pr. 5. 11. 07
Schlossermstr. Aug. Bruchmann, Rastenburg 30. 10. 07
Ziegeleibes. WiJh. Adomeit, Pillli:al1en 21. 10. 07Maurermstr. Emi! Birr, Stolp i. Pom. 25. 10. 07Arch. I\arl Sichler, Cottbus 17. 10. 07

Hinweis. fert1  und KOl'rBspondenz Unterricht des Deut
schen Technikums, Bertin SW. 11, Schönebergerstr. 8. Eine
neue Methode auf dem Gebiete des technischen Unterrichts hat das
"Deutsche Technilmm l ' in Berlin erfolgreich in Anwendung gebracht.
In der Erl<enntnis, dass vielen strebsamen, lernbegierigen Technikern
die nötige Zeit und die Mittel fehlen, jahre1ang eine Lehran talt zu
besuchen, hat das genannte Institut es verstanden, durch EinfÜhrung
des von hervorragenden Lehrl(räften geleiteten technischen
Fern" und I\orrespondenz-Unterrichts in dieser Hinsicht eine vor.
treffliche Abhilfe zu schaffen. Jeder auch nUr mit ElementarbiI.
dung AusgerÜstete l<ann sich durch Beteiligung an dem Fern  und
Korrespondenz Unterricht gediegene technische Kenntnisse an
eignen. Von Stufe zu Stufe fortschreitend, wird der Studierende
durch diesen Unterricht, ohne dass er in seiner Berufstätigkeit ge
stört wird, zu einem fachmanne herangebildet, so dass er nach Be
endigung des Studiums ein Examen erfolgreich bestehen l<ann. Die
Kosten des Lehrganges stehcn in gar keinem Verhältllis zu dem
ungemeinen Nutzen, den diese neue, Siell glänzend bewällrcnde
Unterrichts art stiftet, so dass wir den fern  und l\orrcspondenz
Unterricht des "Dcutschen Technikums!! in BerIin jedermann auf das
wärmste empfehlen !{önncl1.
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